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Antrag
der Länder Saarland, Bremen, Niedersachsen,  
Nordrhein-Westfalen 

Entschließung des Bundesrates „Freien und fairen Außenhandel 
für Stahl sicherstellen“ 

Der Ministerpräsident des Saarlandes                 Saarbrücken, 28. Juni 2018 

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Regierenden Bürgermeister 
Michael Müller 

Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident,  

namens der Regierungen der Länder Saarland, Bremen, Niedersachsen und Nord-

rhein-Westfalen leite ich dem Bundesrat den in der Anlage beigefügten Antrag für 

eine  

Entschließung des Bundesrates  „Freien und fairen Außenhandel für Stahl 

sicherstellen“

zu. 

Ich bitte Sie, die Vorlage gemäß § 36 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Bundes-

rates in die Tagesordnung der 969. Sitzung des Bundesrates am 6. Juli 2018 aufzu-

nehmen und anschließend den zuständigen Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Tobias Hans 
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Entschließung des Bundesrates „Freien und fairen Außenhandel für Stahl  
sicherstellen“ 

Der Bundesrat möge folgende Entschließung fassen:  

1. Der Bundesrat betont, dass die Stahlindustrie in Deutschland mit ihren 85.000 Arbeits-
plätzen und ihrer Einbindung in die industriellen Wertschöpfungs- und Beschäftigungs-
ketten unverzichtbar ist zur Sicherung der Leistungs- und Innovationsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft insgesamt. Mit ihren Produkten trägt die Stahlindustrie zudem maßgeb-
lich zur Verbesserung der Ressourcen- und Energieeffizienz bei. Gerade viele Innovati-
onen für den Klimaschutz, wie etwa bei der Windkraft oder bei leichteren Werkstoffen für 
den Automobilbau, können nur mit modernen Stählen erreicht werden.  

2. Der Bundesrat bekennt sich zu einem freien, regelbasierten und fairen Außenhandel in 
einer globalisierten Welt. Er bittet die Bundesregierung, sich bei der Europäischen 
Kommission dafür einzusetzen, dass Strategien erarbeitet werden, wie dem weltweit zu-
nehmenden Protektionismus beim Außenhandel begegnet und mit den von der Welt-
handelsorganisation WTO zur Verfügung gestellten Instrumenten Verzerrungen im inter-
nationalen Wettbewerb und Belastungen der guten Handelsbeziehungen zwischen lang-
jährigen transatlantischen Partnern wirksam entgegengewirkt werden kann. Eine Eskala-
tion von Handelskonflikten muss vermieden und der Weg für kooperative Verhandlungs-
lösungen der Probleme im Stahl- und Aluminiumbereich offengehalten werden. So kön-
nen auch Freihandelsabkommen als wichtiges und effektives Instrument zur Sicherung 
des freien und fairen Außenhandels zur Beilegung von Handelskonflikten beitragen.  

3. Angesichts der von den USA mit nationalen Sicherheitsinteressen begründeten und für 
einige Handelspartner nunmehr geltenden Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte muss 
sich die Europäische Union als handlungsfähig erweisen. Sie sollte daher gegen diese 
Maßnahmen konsequent mit den Instrumenten vorgehen, die hierfür von der Welthan-
delsorganisation WTO bereitgestellt werden. Hierbei muss den Folgen der zu erwarten-
den Handelsumlenkungen möglichst zeitnah und effektiv begegnet werden. Die von der 
EU-Kommission eingeleitete Untersuchung über mögliche Schutzmaßnahmen gegen 
Stahleinfuhren aus Drittstaaten wird daher begrüßt. Gleichzeitig wird die Bundesregie-
rung gebeten, sich bei der EU-Kommission dafür einzusetzen, dass das Schutzklausel-
Instrument in einer flexiblen Art und Weise eingesetzt wird, die den regulatorischen 
Spielraum der WTO ausschöpft. Hierzu zählen beispielsweise länderspezifische Import-
quoten.  

4. Der Bundesrat hält einen freien, regelbasierten und fairen Außenhandel für unabdingbar 
und weist daher auf die Bedeutung eines effektiven, aber WTO-konformen Handels-
schutzes zum Ausgleich wachsender Verzerrungen im internationalen Wettbewerb hin. 
Er begrüßt in diesem Zusammenhang die auf EU-Ebene erzielten Einigungen zur Mo-
dernisierung der EU-Handelsschutzinstrumente, welche stetig auf ihre Wirksamkeit und 
ihre Wirkungen überprüft werden sollten.  

5. Der Bundesrat ist gleichwohl der Überzeugung, dass globale Probleme, wie zum Bei-
spiel Überkapazitäten in der Stahlindustrie, nur global und mit Hilfe marktwirtschaftlicher 
Anpassungsprozesse gelöst werden können. Er bittet daher die Bundesregierung, die 
Arbeit des Globalen Stahlforums der G20 weiter voranzutreiben, um marktverzerrende 
Subventionen weltweit abzubauen.  
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Begründung:  

Die Stahlbranche zählt zum industriellen Kern Europas und Deutschlands. Deutschland ist 
der größte Stahlhersteller in der EU und der siebtgrößte Stahlhersteller der Welt. Die Stahl-
industrie ist ein Werkstofflieferant mit zentraler Bedeutung für industrielle Wertschöpfungs-
netzwerke. Als Grundstoffindustrie ist sie notwendig und unverzichtbar zur Sicherung der 
Leistungs- und Innovationsfähigkeit der Wirtschaft sowie der Wertschöpfung und Beschäfti-
gung vor Ort und strahlt in ihrer Wirkung weit über die Bundesrepublik nach Europa aus.  

Die Branche steht jedoch im Bereich des Außenhandels vor großen Herausforderungen. 
Dazu zählen neben massiven globalen Überkapazitäten und Dumpingpraktiken auch aktuelle 
protektionistische Bestrebungen, etwa durch Verhängung von Zöllen, die überaus fragwürdig 
erscheinen. Darüber hinaus unterliegt der Wirtschaftszweig Regulierungskosten in der EU, 
die in dieser Form weltweit so nicht zum Tragen kommen und damit dessen internationale 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen können.  

Die Bedrohung des freien Außenhandels durch die von den USA verhängten Zölle auf Stahl 
und Aluminium darf die EU nicht hinnehmen. Der Rechtsrahmen für Maßnahmen gegen US-
Importe sowie Schutzmaßnahmen gegen umgeleitete Handelsströme bei Stahl und Alumini-
um muss daher ausgeschöpft werden.  

Für die effektive Sicherung eines freien und fairen Außenhandels wurde mit der Reform der 
Handelsschutzinstrumente der EU eine neue Grundlage geschaffen, deren Tragfähigkeit sich 
in der Zukunft erweisen muss. Die Ursache der aktuellen Handelskonflikte im Stahlbereich 
liegt in weltweiten Überkapazitäten. Diese können nicht mit Handelsschutzmaßnahmen, 
sondern nur im Verhandlungswege abgebaut werden. Daher bedarf es eines verstärkten 
Einsatzes diplomatischer Mittel, für den mit dem Globalen Stahlforum der G20 der geeignete 
organisatorische Rahmen geschaffen wurde. 

Drucksache 314/18 - 2 -

juris Lex QS
18052024 ()


	0314-18vor
	314text

